jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 56 Bgld. KAG 2000 LKF-Gebuhren;
Pflege- und Sondergebuhren

Bgld. KAG 2000 - Burgenlandisches Krankenanstaltengesetz 2000

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.10.2025



file:///

(1) Mit den LKF-Gebuhren oder den Pflegegebihren der allgemeinen Gebuhrenklasse sind, unbeschadet der
Regelungen des Abs. 2 und 8 57, alle Leistungen der Krankenanstalt abgegolten.

(2) In den LKF-GebUhren oder den Pflegegebihren sind

1. die Kosten der Beférderung des Patienten in die Krankenanstalt und aus derselben;

2. die Beistellung eines Zahnersatzes, sofern diese nicht mit der in der Krankenanstalt durchgefihrten Behandlung
zusammenhangt;

3. die Beistellung orthopadischer Hilfsmittel (Korperersatzstlicke), soweit sie nicht therapeutische Behelfe darstellen
sowie

4. die Kosten der Bestattung eines in der Krankenanstalt Verstorbenen

nicht inbegriffen. Gleiches gilt fir Zusatzleistungen, die mit den medizinischen Leistungen nicht in Zusammenhang
stehen und auf ausdruckliches Verlangen des Patienten erbracht werden.

(3) Auslagen, die sich durch die Errichtung, Umgestaltung oder Erweiterung der Anstalt ergeben, ferner
Abschreibungen vom Wert der Liegenschaft sowie Pensionen dirfen der Berechnung des Eurowertes je LKF-Punkt als
Grundlage fur die Ermittlung der LKF-GebUhren sowie der Berechnung der Pflegegebihren nicht zu Grunde gelegt
werden.

(4) Neben den LKF-Gebtihren oder den Pflegegebuhren dirfen folgende weitere Entgelte eingehoben werden:

1. von Patienten, die Uber ihr eigenes Verlangen in die Sonderklasse aufgenommen wurden
a) ein Zuschlag zu den LKF-Gebuhren bzw. zur Pflegegebuhr zur Abdeckung des erhéhten Betriebsaufwandes;
b) ein Entgelt fir individuelle Betreuung und damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen;

2. von Personen, die einer Aufnahme in Anstaltspflege nicht bedirfen 8 54 Abs. 1), ein Entgelt fir ambulante
Untersuchungen oder Behandlungen, sofern diese Leistungen nicht durch den Burgenlandischen
Gesundheitsfonds abgegolten werden (Ambulatoriumsbeitrag); wird eine Person auf Grund des Ergebnisses der
ambulanten Untersuchung oder Behandlung am selben Tag als Patient in die Anstalt aufgenommen, so ist die

ambulante Leistung als stationar erbracht anzusehen;

3. ein Entgelt fir den fallweisen Beistand durch eine nicht in der Krankenanstalt angestellte Hebamme, sofern diese

Aufwendung nicht bereits in den LKF-Geblhren oder Pflegegebihren inbegriffen ist.

(5) In den Fallen des§ 51 Abs. 1 werden die LKF-Gebuhren oder die Pflegegebihren nur fur eine Person in Rechnung
gestellt. Im Ubrigen diirfen in der allgemeinen Gebulhrenklasse und Sonderklasse Begleitpersonen zur Entrichtung
eines Entgelts bis zur Hohe der durch ihre Unterbringung in der Krankenanstalt entstehenden Kosten verpflichtet
werden, sofern sie nicht durch Verordnung der Landesregierung aus Griinden sozialer Schutzbedurftigkeit befreit sind.

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kag_2000/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kag_2000/paragraf/54
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kag_2000/paragraf/51
file:///

	§ 56 Bgld. KAG 2000 LKF-Gebühren; Pflege- und Sondergebühren
	Bgld. KAG 2000 - Burgenländisches Krankenanstaltengesetz 2000


